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#ST# Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundesrathes.

(Vom 14. Juli 1862.)
Der Bundesrath genehmigte zwei vom Grossen Rathe des Kantons

Schaffhausen erlassene Geseze, durch welche mehrere Artikel der Mili-
réorganisation für jenen Kanton abgeändert werden.

Das eme Gesez betrifft die Ausführung des Bundesbeschlusses vom
3. Heumonat 1861 über die leichtere Rekrutirung der Kavallerie.

Das zweite Gesez enthält versehiedeue Bestimmungen über die Aus-
rüstung der Rekruten, der Besoldung von Offizieren und Soldaten im
kantonalen Dienste und die den Offizieren zu leistenden Entschädigungen.

Berichtigung.

Man les.. auf Seite 762 hievor. Zeile 2 und 4 von unten. Eptingen statt
Extingen.
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